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A.  Sachverhalt 

 (Teil A:) 
Rektorin Rieke (R) leitet die Grundschule einer kleineren Gemeinde G in Baden-Württem​berg (200 Schüler). Zu ihrem Aufgabenbereich gehört auch die Beschaffung von Verbrauchsmaterial. Hierfür hat sie eine vom Bürgermeister unterzeichnete Vollmacht.  
Mitte März 2002 bestellt sie im Namen der Gemeinde telefonisch bei Händler H, Fachhandel für Haus​haltsbedarf, das im Katalog der Firma für gewerbliche Kunden erwähnte "Sonderpack" von "35 Gros" Toilettenpapier zum Preis von 0,50 € pro WC-Rolle.  
Die Ware wurde vereinbarungsgemäß am Nachmittag des 1. April gebracht und vom Hausmeister Küchle (K) in Empfang genommen, der üblicherweise Waren entgegennahm, was Frau R wusste und tolerierte. Auf dem Lieferschein, den K mit dem Zusatz "i.V." unterschrieb, stand der Vermerk: "Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises im Eigentum des Verkäufers."  
Als Frau R am nächsten Morgen die Schule betrat, dachte sie an einen Aprilscherz: Das Toilettenpapier -insgesamt 5.040 Rollen!- stapelte sich meterlang im Flur. Als sie H anrief, um sich über die Verwechs​lung zu beschweren, musste sie erfahren, dass unter der Bezeichnung "Gros" nicht, wie Frau R meinte, Großrollen zu verstehen seien, sondern Packungen von 12x12 Rollen. Den entsprechenden Vermerk ("Gros = 12 x 12”) in einer kleinen Fußnote des Katalogs hatte Frau R übersehen.
Frau R erklärte daraufhin, dass ihre kleine Schule diese Menge Toilettenpapier beim besten Willen nicht verkraften könne und erklärte daher unter Berufung auf ihren Irrtum die Anfechtung.  
  
Teil B:

Weil die "Gros"-Packungen für längere Zeit so nicht im Flur lagern konnten, lässt sie die Rektorin in einem zur Zeit von der Schule nicht belegten Freizeitraum aufschichten. Dieser Raum befand sich im Hinterhaus des Schulkomplexes. In diesem Haus lag auch die Mietwohnung von Frau Rieke.  

Für die Osterferien wurde der Freizeitraum an eine Jugendgruppe vermietet. An einem Tag wollte der Leiter der Gruppe, Linke (L), Masken basteln lassen. Hierzu musste am Vorabend mit Leim und Papier eine Pappmaché-Masse angemischt werden. Da L vergessen hatte, Papier zu kaufen, nahm er sich von dem großen Stapel 25 Rollen, die er in den nächsten Tagen wieder ersetzen wollte.  

Da zum Maskenbasteln nur drei statt der sonst üblichen 15 Jungen und Mädchen kamen, blieb von der Pappmaché-Masse trotz fleißiger Arbeit ein großer Eimer voll übrig, den L in den Ausguss der Schülertoiletten schüttete. Dies führte zu einer Verstopfung des Abflusses, was wiederum zur Folge hatte, dass übelriechende Abwässer aus den Leitungen der Mietwohnung von Rektorin Rieke austraten und Schäden an ihrem Perserteppich anrichteten. (Die Schäden wurden erst zu Schulbeginn entdeckt, weil Frau Rieke für 10 Tage verreist war und sich niemand um die Wohnung kümmerte).  

Frage:  
Wem gegenüber muss sich L auf Zahlung von Schadensersatz verantworten?   
(Vertragliche Ansprüche sind nicht zu prüfen).   
  
Dieser Teil der Klausur hat deliktische Schadensersatzansprüche zum Gegenstand, berührt aber auch sachenrechtliche Fragen, die sich aus dem vorangegangen Sachverhalt ergeben. Bevor Sie konkret die Lösung des Falles angehen, sollen Sie sich zunächst über die rechtlichen Grundlagen sowie über die in Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen informieren. Als Vorabinformation wird Ihnen daher ein Theorieteil zu den wichtigsten Themen geboten. Danach  wird Schritt für Schritt der Lösungsweg vorgezeichnet. So erwerben Sie mit der Zeit Routine und Sicherheit im Klausurenschreiben. 

B.  Fachbegriffe

Zunächst sollten Ihnen auf jeden Fall die Grundbegriffe vertraut sein. Im Terminologietrainer werden Ihnen die wichtigsten vorgestellt.
· Anwartschaftsrecht
· Duldungsvollmacht 
· Fahrlässigkeit 
· Mitverschulden  
· Sonstige Rechte
· Übereignung 
· Vorsatz 
C.  Rechtliche Regelungen im Überblick 

Der zweite Teil dieser Klausur betrifft deliktsrechtliche Ansprüche. Schauen Sie sich die folgenden Themen im Regeltrainer an: 

· Anspruchsnormen des Deliktsrechts
· Der Grundtatbestand des § 823 Abs. 1
· Bedingung (BGB-AT)
· Schadensumfang (Schuldrecht-AT)
Deren Teilelemente sollten Sie sich im Zusammenhang vor Augen führen.

Bearbeiten Sie jeweils auch im Repetitionstrainer die Fragen und –wenn vorhanden- auch die Lückentexte

D.  Relevante Paragraphen 
· § 249, § 252 
· § 449, § 929, § 158 Abs. 1 
· § 823 Abs. 1, § 823 Abs. 2, § 826 
· § 242 StGB, § 303 StGB, § 15 StGB  

Diese Vorschriften finden Sie bei juralink, wenn Sie das Klappmenü (links) zur Trainerauswahl öffnen und das Kapitel Gesetze aufrufen. 

E.  Lösung
Nachdem Sie sich die Grundbegriffe und die wesentlichen rechtlichen Zusammenhänge (wieder) vor Augen geführt haben, können Sie jetzt mit der Lösung des Falles beginnen. Dabei sollten Sie unbedingt schrittweise vorgehen. Alle diese Schritte können Sie im Klausurtrainer nachvollziehen. 
1.  Gliedern

In einem ersten Schritt geht es darum, den Fall in einer Gliederung aufzubereiten. An nahezu jeden zivilrechtlichen Fall gehen Sie mit der „WWW“-Standardfrage heran: „Wer will von wem was  warum?“ 
 „Wer … von wem?“  
Zunächst ist nach Gläubiger-Schuldner-Beziehungen zu gliedern.  
  „Was?“
Hier geht es um die Anspruchsart, die wiederum für die entscheidende Frage nach den Anspruchsgrundlagen die richtigen Weichen stellt.  
  „Warum?“  
In diesem letzten Gliederungsschritt beginnt die juristische Arbeit. Dabei sind alle in Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen zu untersuchen, wobei grundsätzlich zwischen Ansprüchen aus Vertrag und Ansprüchen aus Gesetz zu unterscheiden ist.   
Damit haben Sie zunächst einmal eine Grobgliederung und wissen, welche Anspruchsgrundlagen wo zu prüfen sind. 
2. Subsumieren  

Hier liegt der Schwerpunkt der juristischen Arbeit: Der Sachverhalt muss zu den Tatbestandsvoraussetzungen der jeweiligen Anspruchsnorm passen. Schauen Sie sich im Anspruchstrainer die folgenden Prüfschemata an: 
· § 823 Abs. 1 
· § 823 Abs. 2 
· § 826
Ausgehend von den Anspruchsgrundlagen und unter Beachtung der richtigen Prüfungsreihenfolge müssen Sie Punkt für Punkt untersuchen, ob der Sachverhalt zu den rechtlichen Voraussetzungen passt. Das Ergebnis dieser Subsumtionsarbeit bringt Ihnen den roten Faden für die endgültige Lösung in Form einer detaillierten Feingliederung. Auch diese können Sie sich im Klausurtrainer ansehen.  

3. Formulieren  

In diesem letzten Schritt geht es "nur"  noch darum, die Ergebnisse der vorangehenden Prüfung in einen zusammenhängenden Text zu bringen. Dabei müssen Sie den richtigen (Gutachten-)Stil beachten.
Wie eine ausformulierte Lösung aussehen könnte, wird Ihnen schrittweise im Klausurtrainer gezeigt. 
